
 

 

 

ANMELDUNG VON DIENSTNEHMERN BEI DER KRANKENKASSE 
 
Seit 1.1.2008 hat die Anmeldung ausnahmslos vor Arbeitsantritt zu erfolgen.  
 
Vorsicht! 
 
Fristerstreckungen durch die Satzung der Gebietskrankenkasse (bis zu 7 Tagen ab 
Arbeitsantritt) sind seit diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. 
 
Möglichkeiten der Meldung 
 
Die Erfüllung der Meldepflicht ist in zwei Varianten möglich: 
 

 Vollmeldung vor Arbeitsantritt, 

 Doppelmeldung mit einer Mindestangabenmeldung vor Arbeitsantritt und einer 
Vollmeldung innerhalb von 7 Tagen ab Arbeitsantritt. 

 
Tipp! 
 
Die Vollmeldung vor Arbeitsantritt verringert den Arbeitsaufwand und verhindert 
unterschiedlich ausgefüllte Meldeformulare. Tritt der Dienstnehmer seine Beschäftigung 
tatsächlich nicht an, ist die Meldung allerdings zu stornieren. 
 
Vorsicht! 
 
Die Mindestangabenmeldung erfordert immer als zweiten administrativen Schritt eine 
Vollmeldung. 
 
Mindestangabenmeldung 
 
Die Mindestangabenmeldung vor Arbeitsantritt hat zu enthalten: 
 

 Dienstgeberkontonummer, 

 Name der aufzunehmenden Person, 

 Versicherungsnummer oder Geburtsdatum der aufzunehmenden Person, 

 Ort der Beschäftigungsaufnahme, 

 Tag der Beschäftigungsaufnahme. 
 
Vollmeldung nach Mindestangabenmeldung 
 
Die Vollmeldung hat innerhalb von 7 Tagen ab Arbeitsbeginn zu erfolgen. 
 
Die Vollmeldung hat die auf der Mindestangabenmeldung fehlenden Informationen zu 
enthalten: 
 

 geringfügige Beschäftigung ja/nein, 

 Beginn MV-Kasse, 

 Entgelt, 

 anzuwendende Regelungen (AngG, EFZG), 

 Art der Beschäftigung (Ausmaß, Arbeiter, Angestellter). 
 



 

Diese Information ist ein Produkt der Zusammenarbeit aller Wirtschaftskammern. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
Burgenland Tel. Nr.: 0590 907-2330, Kärnten Tel. Nr.: 0590 904, Niederösterreich Tel. Nr.: (02742) 851-0,  
Oberösterreich Tel. Nr.: 0590 909, Salzburg Tel. Nr.: (0662) 8888-397, Steiermark Tel. Nr.: (0316) 601-601, 

Tirol Tel. Nr.: 0590 905-1111, Vorarlberg Tel. Nr.: (05522) 305-1122, Wien Tel. Nr.: (01) 51450-1010 
Hinweis: Diese Information finden Sie auch im Internet unter http://wko.at. Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung 

ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs ist ausgeschlossen. Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt 
die gewählte Form für beide Geschlechter! 

Vorsicht! 
 
Beide Meldungen müssen jeweils vollständig ausgefüllt werden und sind abzugleichen. Bei 
Divergenzen sind Rückfragen von der Gebietskrankenkasse zu erwarten. 
 
Fallweise Beschäftigte 
 
Auch fallweise Beschäftigte müssen seit 1.1.2008 vor dem jeweiligen Arbeitsbeginn mittels 
Mindestangabenmeldung gemeldet werden, jedoch gibt es seit 1.7.2008 ein vereinfachtes 
Verfahren (siehe unsere Info „Fallweise Beschäftigte“). 
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